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Allgemeiner Teil zur Police (AT) 
 

1 Vertragsgrundlagen 

Dieser Allgemeine Bedingungsteil gilt für alle, rechtlich selbstständigen, Verträge der 
Versicherungspolice, sofern in den vertragsspezifischen Versicherungsbedingungen nichts 
Abweichendes geregelt ist. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes 

 
2 Beginn des Versicherungsschutzes, Vertragsdauer  

2.1 Beginn des Versicherungsschutzes 
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelung in 3. zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt.  

2.2 Dauer und Ende des Vertrags 
Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen. 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils 
ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres eine Kündigung zugegangen ist . Die Kündigung durch den 
Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform erfolgen.  

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf zum vorgesehenen Zeitpunkt. 

Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren nach 
Versicherungsvertragsgesetz § 11, Absatz 4 (VVG), gekündigt werden.  

 
3 Beitrag 

3.1 Beitrag und Versicherungsteuer 
Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer, die der Versicherungsnehmer in 
der jeweils vom Gesetz bestimmten Höhe zu entrichten hat. 

3.2 Fälligkeit des ersten oder einmaligen Beitrags 
Der erste oder einmalige Beitrag wird, unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufsrechts, sofort 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein 
angegebenen Versicherungsbeginn. 
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist der erste oder 
einmalige Beitrag sofort nach Vertragsschluss zu zahlen. 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des 
ersten Jahresbeitrags. 

3.3 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des ersten oder einmaligen Beitrags 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu 
einem späteren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten. 
Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 

3.4 Fälligkeit des Folgebeitrags 
Der Folgebeitrag wird am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 
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3.5 Folgen nicht rechtzeitiger Zahlung des Folgebeitrags 
Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versicherungsnehmer ohne Mahnung in 
Verzug, es sei denn, dass er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 
Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
bestimmen, die mindestens zwei Wochen betragen muss. 
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, 
besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz und gleichzeitig kann der 
Versicherer ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er mit der Zahlungsaufforderung nach 3.5, 
Satz 2, darauf hingewiesen wurde. 
Hat der Versicherer gekündigt und zahlt der Versicherungsnehmer danach innerhalb eines Monats 
den angemahnten Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz 

3.6 Teilzahlungen und Folgen bei verspäteter Zahlung 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die noch ausstehenden Raten sofort 
fällig, wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Rate in Verzug ist. Ferner kann der 
Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung verlangen 

3.7 Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 
Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn 
der Beitrag zum Fälligkeitszeitpunkt eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 
Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungsnehmers vom Versicherer nicht 
eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach einer 
in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versicherers erfolgt. 
Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag nicht eingezogen werden kann, ist der 
Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

 
4 Änderung der Beitragsbemessungsgrundlagen 

Über die gesetzlichen und einzelvertraglichen Obliegenheiten hinaus hat der 
Versicherungsnehmer nach Aufforderung mitzuteilen, ob und welche Änderungen des 
versicherten Risikos gegenüber den zum Zweck der Beitragsbemessung gemachten Angaben 
eingetreten sind. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der Aufforderung zu 
machen und auf Wunsch des Versicherers nachzuweisen. 

 
5 Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine vertragliche Obliegenheit vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, so kann der Versicherer nach Maßgabe der §§ 23 bis 28 und 82 VVG leistungsfrei 
zur Kündigung oder Beitragserhöhung berechtigt sein. 
Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung 
verpflichtet, soweit die Verletzung der Obliegenheit weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 

 
6 Mehrfachversicherung und Überversicherung 

6.1 Mehrfachversicherung 
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert 
(Mehrfachversicherung, §§ 77 ff. VVG), ist verpflichtet, dem Versicherer die andere Versicherung 
unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und die 
Versicherungssumme anzugeben. 
Ist die Mehrfachversicherung zustande gekommen, ohne dass der Versicherungsnehmer dies 
wusste, kann er binnen eines Monats, nachdem er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt 
hat, die Aufhebung des später geschlossenen Vertrags oder eine Reduzierung der 
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Versicherungssumme verlangen. Die Erklärung wird in dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie dem 
Versicherer zugeht. 
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht, ist der Versicherer nach Maßgabe des § 28 
VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leistungsfrei. Eine Kündigung des Versicherers wird mit 
Zugang wirksam. 

6.2 Überversicherung 
Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer nach Maßgabe des § 74 VVG die 
Herabsetzung der Versicherungssumme und des Beitrags verlangen. 

Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht der Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt. 

 
7 Wegfall des versicherten Interesses 

Der Versicherungsschutz für das versicherte Interesse endet zu dem Zeitpunkt, zu dem der 
Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das versicherte Interesse nach dem Beginn der 
Versicherung weggefallen ist. Dies gilt für einzelne Verträge der Police sinngemäß. Endet das 
Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Versicherungsperiode oder wird es nach Beginn 
rückwirkend aufgehoben oder von Anfang an wegen arglistiger Täuschung nichtig, so steht 
dem Versicherer der Beitrag oder die Geschäftsgebühr nach Maßgabe der §§ 39 und 80 VVG 
zu. 

 
8 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben, 
sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. Sie sollen an die Hauptverwaltung des 
Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift oder seines Namens dem 
Versicherer nicht mitgeteilt, findet § 13 VVG Anwendung. 

 
9 Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 

Auf die in dieser Police abgeschlossenen Verträge findet ausschließlich das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis ist der Hauptsitz des Versicherers maßgeblich, 
soweit gesetzlich kein ausschließlicher Gerichtsstand vorgeschrieben oder in den Besonderen 
Teilen etwas Abweichendes vereinbart ist. 

 
10 Verjährung 

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.  

Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und 
der Gläubiger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners 
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.  

Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, 
zählt bei der Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform 
mitgeteilten Entscheidung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.  
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Sanktionsklausel 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - Versicherungsschutz nur, 
soweit und solange dem keine auf die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts -, 
Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder der 
Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos, die durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika in Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht 
europäische oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen.  
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Versicherungsbedingungen zur Haftpflichtversicherung (AHB) 
 

1 Gegenstand der Versicherung und Versicherungsfälle 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos für den Fall, dass der 
Versicherungsnehmer wegen eines während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder sich daraus ergebenden 
Vermögensschaden zur Folge hatte, aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts von einem Dritten auf Schadenersatz in Anspruch genommen wird. 
Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung des Dritten unmittelbar 
entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, 
kommt es nicht an Vermögensstraftaten durch Vertrauenspersonen 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es sich um gesetzliche Ansprüche 
handelt; 

a. auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung, auf 
Schadenersatz statt der Leistung; 

b. wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfüllung durchführen zu können; 

c. wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstands oder wegen des Ausbleibens des 
mit der Vertragsleistung geschuldeten Erfolgs; 

d. auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

e. auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der Leistung; 

f. wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatzleistungen. 

 
2 Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung erweitert werden auf die 
gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen  

a. Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch Sachschäden entstanden sind; 

b. Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden dann die Bestimmungen über 
Sachschäden Anwendung. 

 
3 Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht   

1 aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken des 
Versicherungsnehmers, 

2 aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von 
versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen sowie für sonstige Risiken, die 
der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

3 aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu 
entstehen (Vorsorgeversicherung) und die in 4. näher geregelt sind. 

4 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des versicherten Risikos durch 
Änderung bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den 
Vertrag jedoch unter den Voraussetzungen von 13. kündigen. 
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4 Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrags neu entstehen, sind im Rahmen des 
bestehenden Vertrags sofort versichert. 

4.1.1 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko 
innerhalb eines Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Beitragsrechnung 
erfolgen. Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt wurde, so hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das neue Risiko erst nach Abschluss der 
Versicherung und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

4.1.2 Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen angemessenen Beitrag zu verlangen. 
Kommt eine Einigung über die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer Entstehung bis zur Einigung im Sinne von 
4.1.2 auf den Betrag von 500.000 EUR für Personenschäden und 300.000 EUR für Sachschäden 
begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

4.3 Die Regelung der Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken  

a. aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugs, 
soweit diese Fahrzeuge der Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

b. aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

c. die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unterliegen; 

d. die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im Rahmen von kurzfristigen 
Versicherungsverträgen zu versichern sind. 

 
5 Leistungen der Versicherung 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfrage, die Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadensersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadensersatzverpflichtungen dann, wenn der Versicherungsnehmer 
aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleichs zur 
Entschädigung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch 
auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte.  

Ist die Schadensersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für 
den Versicherer festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei 
Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des Schadens oder Abwehr der 
Schadenersatzansprüche zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit 
über Schadenersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist der Versicherer zur 
Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers 
auf seine Kosten. 
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5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenereignisses, das einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder genehmigt, so 
trägt der Versicherer die gebührenordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das Recht, die Aufhebung oder 
Minderung einer zu zahlenden Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 

 
6 Begrenzung der Leistungen 

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädigungsleistungen des Versicherers 
für alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres auf das zweifache der vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle eingetreten ist, wenn 
diese 
‒ auf derselben Ursache, 
‒ auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem und zeitlichem Zusammenhang 

oder 
‒ auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsnehmer bei jedem Versicherungsfall mit 
einem im Versicherungsschein festgelegten Betrag an der Schadenersatzleistung 
(Selbstbeteiligung). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der Versicherer auch in 
diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter Schadenersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht auf die Versicherungssummen 
angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem Versicherungsfall die 
Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der 
Versicherungssumme zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Restbetrag der Versicherungssumme, 
so wird die zu leistende Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbetrags 
zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet. 

Für die Berechnung des Rentenwerts gilt die entsprechende Vorschrift der Verordnung über 
den Versicherungsschutz in der Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 

Bei der Berechnung des Betrags, mit dem sich der Versicherungsnehmer an laufenden 
Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme 
oder die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungssumme übersteigt, 
werden die sonstigen Leistungen mit ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme 
abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, 
Befriedigung oder Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an Entschädigungsleistung, 
Zinsen und Kosten nicht aufzukommen. 
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7 Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes 
bestimmt ist, sind von der Versicherung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt haben; 

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie in 
Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder Schädlichkeit  
‒ Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 
‒ Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben; 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie aufgrund Vertrags oder Zusagen über den Umfang der 
gesetzlichen Haftpflicht des Versicherungsnehmers hinausgehen; 

7.4 Haftpflichtansprüche 

a. des Versicherungsnehmers selbst oder der in 7.5 benannten Personen gegen die 
Mitversicherten, 

b. zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrags, 

c. zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versicherungsvertrags; 

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

a. aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben oder die 
zu den im Versicherungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder vergleichbarer Partnerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, 
Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und 
Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die durch ein familienähnliches, 
auf längere Dauer angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden sind); 

b. von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
geschäftsunfähige, beschränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

c. von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person 
des privaten oder öffentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

d. von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaftern, wenn der 
Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft oder 
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist; 

e. von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine eingetragene Partnergesellschaft 
ist; 

f. von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern.  

zu 7.4 und 7.5: Die Ausschlüsse unter 7.4 und 7.5 b. bis f. erstrecken sich auch auf 
Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort genannten Personen, die mit diesen in 
häuslicher Gemeinschaft leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn der Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrags sind; 
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7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden, wenn 

a. die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers an 
diesen Sachen (Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dergleichen) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder 
Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit betroffen waren; 

b. die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versicherungsnehmer diese Sachen zur 
Durchführung seiner gewerblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeuge, Hilfsmittel, 
Materialablagefläche und dergleichen) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser 
Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 

c. die Schäden durch eine gewerblich oder berufliche Tätigkeit des Versicherungsnehmers 
entstanden sind und sich diese Sachen oder - sofern es sich um unbewegliche Sachen 
handelt - deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit befunden haben; 
dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt 
der Tätigkeit offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von Schäden 
getroffen hatte.  

Zu 7.6 und 7.7: Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in 7.6 und 7.7 in der Person von 
Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevollmächtigten oder Beauftragten des 
Versicherungs-nehmers gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den Versicherungsvertrag etwa 
mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungsnehmer hergestellten oder gelieferten 
Sachen, Arbeiten oder sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung oder 
Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden Vermögensschäden. Dies gilt auch 
dann, wenn die Schadenursache in einem mangelhaften Einzelteil der Sache oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung der Sache oder Leistung 
führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im Auftrag oder für Rechnung 
des Versicherungsnehmers die Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9 Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schadenereignissen, Ansprüche aus § 110, 
Sozialgesetzbuch VII, sind jedoch mitversichert; 

7.10 a. Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) 
basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies gilt auch dann, 
wenn der Versicherungsnehmer von einem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden 
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird. 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhalten, die auch ohne Bestehen 
des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf der EU-Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungs-
nehmer geltend gemacht werden können. 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken. 

b. Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung. 
Dieser Ausschluss gilt nicht 

1 im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken oder 

2 für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse 
(auch Abfälle), durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung 
oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 
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Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch Umwelteinwirkung, die aus der 
Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 
‒ Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu 

lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 
‒ Anlagen gemäß Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen); 
‒ Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 

oder Anzeigepflicht unterliegen; 
‒ Abwasseranlagen  
oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind; 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse 
zurückzuführen sind; 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang 
stehen mit energiereichen ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen); 

7.13 Haftpflichtansprüche 

a. aus dem Betrieb einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch 
veränderten Organismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und 
Sachschäden infolge von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten 
beruhen; 

b. wegen Sach- und/oder Vermögensschäden durch gentechnisch veränderte Erzeugnisse 
und/oder Erzeugnisse, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten; 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden, welche entstehen durch 

a. Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer handelt, 

b. Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen, 

c. Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer; 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung 
elektronischer Daten, soweit es sich handelt um Schäden aus 

a. Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder Veränderung von Daten, 

b. Nichterfassen oder fehlerhaftem Speichern von Daten, 

c. Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

d. Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen, 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder Namensrechtsverletzungen; 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung 
oder sonstigen Diskriminierungen; 

7.18 Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der Übertragung einer Krankheit des 
Versicherungsnehmers resultieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden, die durch Krankheit der dem 
Versicherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere entstanden sind. In 
beiden Fällen besteht Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 
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8 Beitragsregulierung/Änderungen der Beitragsbemessungsgrundlagen 

Ergänzend zu 4 des Allgemeinen Teils zur Police (AT) gilt:  
Gemäß 4 hat der Versicherungsnehmer mitzuteilen, welche Änderungen des versicherten Risikos 
gegenüber früheren Angaben eingetreten sind. 

8.1 Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers kann dieser vom Versicherungsnehmer 
eine Vertragsstrafe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschieds verlangen. Dies gilt 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein 
Verschulden trifft. 

8.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers oder sonstiger Feststellungen wird 
der Beitrag rückwirkend zur letzten Hauptfälligkeit berichtigt (Beitragsregulierung), bei Hinzu-
kommen neuer Risiken ab dem Zeitpunkt der Veränderung, beim Wegfall versicherter Risiken 
jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich 
vereinbarte Mindestbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle entsprechend 9.1 nach 
dem Versicherungsabschluss eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrags 
werden berücksichtigt. 

8.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, kann der Versicherer für den 
Zeitraum, für den die Angaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrags verlangen. Werden die Angaben nachträglich 
gemacht, findet eine Beitragsregulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zugang der 
Mitteilung des erhöhten Beitrags erfolgten. 

8.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf Versicherungen mit 
Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre. 

 
9 Beitragsangleichung 

9.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. Soweit die Beiträge nach Lohn-, 
Bau- oder Umsatzsumme berechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Mindestbei-
träge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsberechnung der Beitragsangleichung. 

9.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, 
um welchen Prozentsatz sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der 
Schadenzahlungen aller zum Betrieb der allgemeinen Haftpflichtversicherung zugelassenen 
Versicherer gegenüber dem vorvergangenen Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten 
Prozentsatz rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl ab. Als 
Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch den einzelnen Schadenfall veranlassten 
Ausgaben für die Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die Summe der in diesem Jahr 
geleisteten Schadenzahlungen geteilt durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu 
angemeldeten Schadenfälle. 

9.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle einer Verminderung verpflichtet, 
den Folgejahresbeitrag um den sich aus 9.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Beitragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem Versicherungsnehmer mit der 
nächsten Beitragsrechnung bekannt gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers in jedem der letzten fünf 
Kalenderjahre um einen geringeren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder 
jeweils für diese Jahre nach 9.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer den Folgejahresbeitrag 
nur um den Prozentsatz erhöhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen 
nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; d iese 
Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben 
würde. 



VB Haftpflichtversicherung (AHB)  R+V Allgemeine Versicherung AG 
Stand 01.07.2009 Seite 15 
 
 

KFM0117 Seite 15 von 30 

9.4 Liegt die Veränderung nach 9.2 oder 9.3 unter fünf Prozent, entfällt eine Beitragsangleichung. 
Diese Veränderung ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
10 Kündigung nach Beitragsangleichung 

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß 9.3, ohne dass sich der Um -
fang des Versicherungsschutzes ändert, kann der Versicherungsnehmer den 
Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt in Textform kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in 
der Mitteilung auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen. Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein 
Kündigungsrecht. 

 
11 Kündigung nach Versicherungsfall 

11.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 
‒ vom Versicherer eine Schadenersatzzahlung geleistet wurde oder 
‒ dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den Versicherungsschutz fallenden 

Haftpflichtanspruch gerichtlich zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat nach der 
Schadenersatzzahlung oder der Zustellung der Klage zugegangen sein. Die Kündigung durch 
den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in Textform erfolgen.  

11.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim 
Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, 
wirksam wird. Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim 
Versicherungsnehmer wirksam. 

 
12 Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

12.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, tritt 
dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums sich aus 
dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Dies gilt auch, wenn ein 
Unternehmen aufgrund eines Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

12.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 
‒ durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist von einem Monat, 
‒ durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der 

laufenden Versicherungsperiode gekündigt werden. 
Die Kündigung durch den Versicherer muss in Schriftform, durch den Versicherungsnehmer in 
Textform erfolgen. 

12.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 
‒ der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausübt, in welchem er 

vom Übergang auf den Dritten Kenntnis erlangt; 
‒ der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang ausübt, wobei das 

Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

12.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden Versicherungsperiode und wird das 
Versicherungsverhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und der Dritte 
für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Gesamtschuldner. 
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12.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch den bisherigen Versicherungs-
nehmer oder den Dritten unverzüglich anzuzeigen. Bei einer schuldhaften Verletzung der 
Anzeigepflicht besteht kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, 
und der Versicherer den mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle Versicherungsfälle, die 
frühestens einen Monat nach dem Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der 
Veräußerung Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem Monat von 
seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht hat. Der Versicherungsschutz fällt trotz 
Verletzung der Anzeigepflicht nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen.  

 
13 Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder Erlass von Rechtsvorschriften 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass neuer 
Rechtsvorschriften ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es 
nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 
Versicherer von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 
14 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalls 

Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungsnehmer auf Verlangen des 
Versicherers innerhalb angemessener Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die 
Beseitigung unter Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein Umstand,  der 
zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres als besonders gefahrdrohend.  

 
15 Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalls 

15.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzuzeigen, auch wenn noch keine 
Schadenersatzansprüche erhoben wurden. 

15.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des 
Schadens sorgen. Weisungen des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den 
Versicherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche und wahrheitsgemäße 
Schadenberichte zu erstatten und ihn bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. 
Alle Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung des Schadens wichtig sind, 
müssen mitgeteilt sowie alle dafür angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

15.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch erhoben, ein 
staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid 
erlassen oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unverzüglich anzuzeigen. 

15.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwaltungsbehörden auf Schadenersatz 
muss der Versicherungsnehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es nicht. 

15.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er 
die Führung des Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im Namen 
des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Versicherungsnehmer muss dem 
Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten 
Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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16 Mitversicherte Person 

16.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche gegen andere Personen als den 
Versicherungsnehmer selbst, sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Mitversicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsorgeversicherung (4.) gelten nicht, 
wenn das neue Risiko nur in der Person eines Mitversicherten entsteht. 

16.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht ausschließlich dem 
Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den Mitversicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

 
17 Abtretungsverbot 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung ohne Zustimmung des 
Versicherers weder abgetreten noch verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten 
Dritten ist zulässig. 
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Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Wassersportfahrzeuge (HA WASSERSPORT) 

Inhaltsverzeichnis  

 Seite 

1 Gegenstand der Versicherung 19 

2 Mitversicherte Risiken 19 

3 Mitversicherte Personen 19 

4 Deckungserweiterungen 20 

5 Vermögensschäden 20 

6 Risikobegrenzungen 21 

7 Führen ohne behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis 22 

8 Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung) 22 

9 Gewässerschäden 24 

10 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von  Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz 25 

 
 
  
 
 
 



BB HA Wassersport R+V Allgemeine Versicherung AG 
Stand 01.11.2015 Seite 19 
 
 

KFM0117 Seite 19 von 30 

Besondere Bedingungen zur Haftpflichtversicherung für 
Wassersportfahrzeuge (HA WASSERSPORT) 

 
1 Gegenstand der Versicherung 

Versichert ist im Rahmen des Allgemeinen Teils zur Police (AT), der 
Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der nachfolgenden 
Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Halten, Besitz und 
Gebrauch von Wassersportfahrzeugen, die ausschließlich zu privaten Zwecken und/oder zur 
gelegentlichen Vermietung - ohne Berufsbesatzung - benutzt werden und mit Standort im 
Inland. 
Im europäischen Ausland besteht Versicherungsschutz nur, wenn dies besonders vereinbar t 
ist. 

 
2 Mitversicherte Risiken 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers  

2.1 aus dem Ziehen von Wasserskiläufern und Schirmdrachenfliegern; 
Nicht versichert ist jedoch die persönliche Haftpflicht des Wasserskiläufers und des 
Schirmdrachenfliegers. 

2.2 aus Halten, Besitz und Verwendung von Beibooten bis zu einer Motorstärke von maximal  
25 PS/18,4 kW, Schlauchbooten, Rettungsinseln und dergleichen, die zu den im 
Versicherungsschein bezeichneten Wassersportfahrzeugen gehören, auch wenn diese zu 
selbständigen Fahrten mit und ohne Motor benutzt werden; 

2.3 aus Besitz und Verwendung eines nach StVZO nicht zulassungspflichtigen und nicht 
versicherungspflichtigen Trailers bzw. Bootsanhängers für das im Versicherungsschein 
genannte Wassersportfahrzeug; 

2.4 des Versicherungsnehmers und seines Ehegatten aus dem Gebrauch eines gemieteten, 
geliehenen oder gecharterten Wassersportfahrzeugs (Skipperhaftpflicht), das der Art des im 
Versicherungsschein beschriebenen Wassersportfahrzeugs (Motor- oder Segelboot) entspricht 
und höchstens dessen Motorstärke oder Segelfläche besitzt, sofern die Gesamtdauer der Miete/n, 
Leihe/n oder Charter vier Wochen im Versicherungsjahr insgesamt nicht übersteigt. 

Ausgeschlossen sind Schäden am gemieteten, geliehenen oder gecharterten 
Wassersportfahrzeug. 

Kein Versicherungsschutz besteht, wenn und soweit ein anderer Versicherer, insbesondere 
der Haftpflichtversicherer der gecharterten Yacht, leistungspflichtig ist. 

 
3 Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist 

3.1 die persönliche gesetzliche Haftpflicht des Schiffers (Kapitän) in dieser Eigenschaft; 

3.2 der Schiffsmannschaft und sonstigen Angestellten und Arbeitern aus der Ausführung ihrer 
dienstlichen Verrichtungen für den Versicherungsnehmer. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um 
Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß des 
Sozialgesetzbuchs (SGB) VII handelt. Das Gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den 
beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der 
selben Dienststelle zugefügt werden. 
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4 Deckungserweiterungen 

4.1 Auslandsschäden 

4.1.1 Eingeschlossen ist - abweichend von 7.9 AHB - die gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland 
vorkommenden Versicherungsfällen. 

4.1.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

1 aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versicherungsnehmer im 
Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind. 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer aus 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VII 
unterliegen; 

2 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive und exemplary damages; 

3 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder; 

4 nach den französischen "fautes inexcusables" oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

4.1.3 Abweichend von 6.5 AHB werden die Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen 
und außergerichtlichen Abwehr der von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, 
insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

4.1.4 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien oder Kanada oder in den USA, US-Territorien 
oder Kanada geltend gemachten Ansprüchen gilt: 
Selbstbeteiligung siehe Leistungsbeschreibung. 

4.1.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

4.1.6 Abweichend von 5.1 AHB - ist im Falle der vorläufigen Beschlagnahme eines 
Wassersportfahrzeugs in einem ausländischen Hafen die etwa erforderliche 
Sicherheitsleistung oder Hinterlegung ausschließlich Sache des Versicherungsnehmers. 

4.2 Umweltschäden 
Der Ausschluss von Umweltschäden gemäß 7.10.a. und b. AHB findet keine Anwendung. 

 
5 Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrags die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Vermögensschäden im Sinne von 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während der 
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

Ausgeschlossen sind Ansprüche wegen Schäden 

5.1 durch vom Versicherungsnehmer oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten 
hergestellte oder gelieferte Sachen, erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen; 

5.2 aus planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit; 

5.3 aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 
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5.4 aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

5.5 aus Auskunftserteilung, Übersetzung sowie Reiseveranstaltung; 

5.6 aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen 
Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue oder 
Unterschlagung; 

5.7 aus Rationalisierung und Automatisierung; 

5.8 aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

5.9 aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen; 

5.10 aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von 
Vorstand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder anderer vergleichbarer Leitungs- oder 
Aufsichtsgremien/Organe im Zusammenhang stehen; 

5.11 aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonstiger bewusster Pflichtverletzung; 

5.12 aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

5.13 aus Schäden durch ständige Emissionen, insbesondere Geräusche, Gerüche, Erschütterungen. 

 
6 Risikobegrenzungen 

6.1 Nicht versichert sind Ansprüche 

6.1.1 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers 
verursachen; 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  
Eine Tätigkeit der im ersten Absatz genannten Personen an einem Kraftfahrzeug oder 
Kraftfahrzeuganhänger ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in 
Betrieb gesetzt wird; 

6.1.2 wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft-/Raumfahrzeugs verursachen oder für die 
sie als Halter oder Besitzer eines Luft-/Raumfahrzeugs in Anspruch genommen werden. 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder 
Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.  

6.1.3 aus 

1 der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft-/Raumfahrzeugen oder 
Teilen für Luft-Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft-
Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft-/Raumfahrzeuge bestimmt waren; 

2 aus Tätigkeiten, insbesondere Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, 
Beförderung an Luft-/Raumfahrzeugen oder Luft-/Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

und zwar wegen Schäden an Luft-/Raumfahrzeugen, der mit diesen beförderten Sachen, der 
Insassen und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen sonstiger 
Schäden durch Luft-/Raumfahrzeuge. 
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6.1.4 wegen Schäden, die sich bei der Beteiligung an Motorbootrennen oder bei den damit im 
Zusammenhang stehenden Übungsfahrten ereignen; 

6.1.5 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst pflichtwidrigen Umfang mit brennbaren oder explosiblen 
Stoffen verursachen. 

6.2 Für Ansprüche, die vor ausländischen Gerichten oder nach ausländischem Recht geltend gemacht 
werden, gilt: 

6.2.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 

1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary damages; 

2 nach den Artikeln 1792 ff. und den damit im Zusammenhang stehenden Regressansprüchen 
nach Artikel 1147 des französischen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder; 

3 nach den französischen "fautes inexcusables" oder gleichartiger Bestimmungen anderer 
Länder. 

6.2.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten der gerichtlichen und außergerichtlichen Abwehr der 
von einem Dritten geltend gemachten Ansprüche, insbesondere Anwalts-, Sachverständigen-, 
Zeugen- und Gerichtskosten werden - abweichend von 6.5 AHB - als Leistungen auf die 
Versicherungssumme angerechnet. 

6.2.3 Bei Versicherungsfällen, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada oder nach dem 
Recht dieser Staaten geltend gemacht werden: 
Selbstbeteiligung siehe Leistungsübersicht. 

6.2.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. 
Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion 
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in 
dem der Euro-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

 
7 Führen ohne behördlich vorgeschriebene Fahrerlaubnis 

Das Wassersportfahrzeug darf nur von einem berechtigten Führer gebraucht werden. 
Berechtigter Führer ist, wer das Wassersportfahrzeug mit Wissen und Willen des 
Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem unberechtigten Führer gebraucht wird. 

Der Führer des Wassersportfahrzeugs darf das Wassersportfahrzeug nur mit der 
erforderlichen behördlichen Erlaubnis benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür 
zu sorgen, dass das Wassersportfahrzeug nicht von einem Führer benutzt wird, der nicht die 
erforderliche Erlaubnis hat. 

 
 

8 Eigenschutz Plus (Forderungsausfallversicherung) 

8.1 Gegenstand der Forderungsausfalldeckung 

8.1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versicherungsnehmer oder die mitversicherte/n 
Person/en während der Wirksamkeit der Versicherung von einem Dritten geschädigt wird/werden 
(Versicherungsfall) und der wegen dieses Schadenereignisses in Anspruch genommene Dritte 
seiner Schadenersatzverpflichtung ganz oder teilweise nicht nachkommen kann, weil die Zahlungs- 
oder Leistungsunfähigkeit des schadenersatzpflichtigen Dritten festgestellt worden ist und die 
Durchsetzung der Forderung gegen ihn gescheitert ist. 
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Ein Schadenereignis ist ein Ereignis, das einen Personen-, Sach- oder daraus resultierenden 
Vermögensschaden zur Folge hat und für den der Dritte aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts zum Schadenersatz verpflichtet ist 
(schädigender Dritter). 

8.1.2 Der Versicherer ist in dem Umfang leistungspflichtig, in dem der schadenersatzpflichtige 
Dritte Versicherungsschutz im Rahmen und Umfang der Haftpflichtversicherung von 
Wassersportfahrzeugen zur privaten Benutzung des Versicherungsnehmers hätte. Daher 
finden im Rahmen der Forderungsausfalldeckung für die Person des Schädigers auch die 
Risikobeschreibungen und Ausschlüsse Anwendung, die für den Versicherungsnehmer gelten. 
So besteht insbesondere kein Versicherungsschutz, wenn der Schädiger den Schaden im 
Rahmen seiner beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit verursacht hat. Hiervon ausgenommen 
sind Haftpflichtansprüche, welche durch die in 3.1 genannten Personen verursacht worden sind. 
Kein Versicherungsschutz besteht, wenn der Schädiger den Versicherungsfall vorsätzlich 
herbeigeführt hat. 

8.2 Leistungsvoraussetzungen 
Der Versicherer ist gegenüber dem Versicherungsnehmer oder einer mitversicherten Person 
leistungspflichtig, wenn 

8.2.1 die Forderung durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen vollstreckbaren Vergleich vor einem 
ordentlichen Gericht in der Bundesrepublik Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra 
und der Vatikanstadt festgestellt worden ist. Anerkenntnis-, Versäumnisurteile und gerichtliche 
Vergleiche sowie vergleichbare Titel der vorgenannten Länder binden den Versicherer nur, soweit 
der Anspruch auch ohne einen dieser Titel bestanden hätte; 

8.2.2 der schädigende Dritte zahlungs- oder leistungsunfähig ist. Dies ist der Fall, wenn der 
Versicherungsnehmer oder eine mitversicherte Person nachweist, dass 

1 eine Zwangsvollstreckung nicht zur vollen Befriedigung geführt hat, 

2 eine Zwangsvollstreckung aussichtslos erscheint, da der schadenersatzpflichtig Dritte in den 
letzten drei Jahren die eidesstattliche Versicherung über seine Vermögensverhältnisse 
abgegeben hat oder 

3 ein gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten durchgeführtes Insolvenzverfahren nicht zur 
vollen Befriedigung geführt hat oder ein solches Verfahren mangels Masse abgelehnt wurde, 

und 

8.2.3 an den Versicherer die Ansprüche gegen den schadenersatzpflichtigen Dritten in Höhe der 
Versicherungsleistung abgetreten werden und die vollstreckbare Ausfertigung des Urteils oder 
Vergleichs ausgehändigt wird. Der Versicherungsnehmer hat an der Umschreibung des Titels auf 
den Versicherer mitzuwirken. 

8.3 Umfang der Forderungsausfalldeckung 

8.3.1 Versicherungsschutz besteht bis zur Höhe der titulierten Forderung. 

8.3.2 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versicherungsfall auf die vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz auf 
mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

8.3.3 Ersatzleistung im Rahmen der Versicherungssumme für Personen- und Sachschäden siehe 
Leistungsübersicht. 

8.3.4 Für Schäden bis zur Höhe von 2.500 EUR besteht kein Versicherungsschutz. 

8.3.5 Dem schadenersatzpflichtigen Dritten stehen keine Rechte aus diesem Vertrag zu. 
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8.4 Räumlicher Geltungsbereich 
Versicherungsschutz besteht - abweichend von 7.9 AHB in Verbindung mit 4.1.1 – für 
Schadenersatzansprüche aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts anlässlich von Schadenereignissen, die in einem Mitgliedsstaat der Europäischen 
Union, der Schweiz, Norwegen, Island, Liechtenstein, Monaco, San Marino, Andorra und der 
Vatikanstadt eintreten. 

8.5 Ausschlüsse 

8.5.1 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 

1 Kraft-, Kraftfahrzeuganhänger, Luft- und Wasserfahrzeugen; 

2 Immobilien; 

3 Tieren; 

4 Sachen, die ganz oder teilweise dem Bereich eines Betriebs, Gewerbes, Berufs, Dienstes oder 
Amtes des Versicherungsnehmers oder einer mitversicherten Person zuzurechnen sind. 

8.5.2 Der Versicherer leistet keine Entschädigung für 

1 Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechtsverfolgung; 

2 Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder vertraglichen Forderungsübergangs; 

3 Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berechtigte Einwendungen oder begründete 
Rechtsmittel nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder eingelegt wurden; 

4 Ansprüche aus Schäden, zu deren Ersatz 
a. ein anderer Versicherer Leistungen zu erbringen hat, insbesondere der 

Schadensversicherer des Versicherungsnehmers oder 
b. ein Sozialversicherungsträger oder Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen hat, 

auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Beteiligungsansprüche oder ähnliche von Dritten 
handelt. 

 
9 Gewässerschäden 

9.1 Versichert ist im Umfang des Vertrags, wobei Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt 
werden, die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für unmittelbare oder mittelbare 
Folgen von Veränderungen der physikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden),  

mit Ausnahme von Gewässerschäden 

9.1.1 durch Einleiten oder Einbringen von gewässerschädlichen Stoffen in Gewässer oder durch 
sonstiges bewusstes Einwirken auf Gewässer. 
Dies gilt auch, wenn die Einleitung oder Einwirkung zur Rettung anderer Rechtsgüter 
geboten ist; 

9.1.2 durch betriebsbedingtes Abtropfen oder Ablaufen von Öl oder anderen Flüssigkeiten aus 
Tankverschlüssen, Betankungsanlagen oder aus maschinellen Einrichtungen des Schiffs. 

9.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche 

9.2.1 gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden durch 
bewusstes Abweichen von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeigeführt 
haben. 
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9.2.2 wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, 
Aufruhr, innere Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

 
10 Öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung von  

Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz 

10.1 Mitversichert sind - abweichend von 1.1 AHB - öffentlich-rechtliche Pflichten oder Ansprüche zur 
Sanierung von Umweltschäden gemäß Umweltschadensgesetz (USchadG), soweit während der 
Wirksamkeit des Versicherungsvertrags 

10.1.1 die schadenverursachenden Emissionen plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig in die Umwelt 
gelangt sind oder 

10.1.2 die sonstige Schadenverursachung plötzlich, unfallartig und bestimmungswidrig erfolgt ist. 
Auch ohne Vorliegen einer solchen Schadenverursachung besteht Versicherungsschutz für 
Umweltschäden durch Lagerung, Verwendung oder anderen Umgang von oder mit 
Erzeugnissen Dritter ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden auf einen Konstruktions -
, Produktions- oder Instruktionsfehler dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehrbringens der 
Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht hätte erkannt werden 
können (Entwicklungsrisiko). 

Umweltschaden ist eine 

1 Schädigung von geschützten Arten und natürlichen Lebensräumen, 

2 Schädigung der Gewässer einschließlich Grundwasser, 

3 Schädigung des Bodens. 

10.2 Nicht versichert sind 

10.2.1 Pflichten oder Ansprüche, soweit sich diese gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder ein 
Mitversicherer) richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, dass sie bewusst von 
Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen 
Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 

10.2.2 Pflichten und Ansprüche wegen Schäden 

1 die durch unvermeidbare, notwendige oder in kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen; 

2 für die der Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag (zum Beispiel 
Gewässerschadenhaftpflichtversicherung) Versicherungsschutz hat oder hätte erlangen 
können. 

10.3 Ersatzleistung im Rahmen der Versicherungssummen für Personen- und Sachschäden siehe 
Leistungsübersicht. 

10.4 Versichert sind - abweichend von 7.9 AHB und 4.1.1 - im Umfang dieses Versicherungsvertrags im 
Geltungsbereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35EG) eintretende Versicherungsfälle. 
Versicherungsschutz besteht - insoweit abweichend von 7.9 AHB - auch für Pflichten oder 
Ansprüche gemäß nationalen Umsetzungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese 
Pflichten oder Ansprüche den Umfang der oben genannten EU-Richtlinie nicht überschreiten 
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Merkblatt zur Datenverarbeitung 

R+V Versicherungsgruppe - Raiffeisenplatz 1 - 65189 Wiesbaden 
Stand Januar 2017 

 
Vorbemerkung 

Dieses Merkblatt dient dazu, Sie umfassend über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu informieren. Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen 
Daten nur, insofern wir dazu gesetzlich berechtigt beziehungsweise verpflichtet sind. 
 
 

1.  Information zur Verwendung Ihrer Daten 

Zur Einschätzung des zu versichernden Risikos vor Abschluss des Versicherungsvertrags und zur 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses, insbesondere im Leistungsfall, benötigen wir Ihre 
personenbezogenen Daten. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung dieser Daten ist grundsätzlich 
gesetzlich geregelt. Die deutsche Versicherungswirtschaft hat sich in den Verhaltensregeln der deutschen 
Versicherungswirtschaft verpflichtet, nicht nur die datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren 
maßgeblichen Gesetze streng einzuhalten, sondern auch darüber hinaus weitere Maßnahmen zur 
Förderung des Datenschutzes zu ergreifen. Erläuterungen dazu finden Sie in den Verhaltensregeln im 
Internet: www.code-of-conduct.ruv.de 
 
Dort finden Sie auch die zum 01.01.2014 beigetretenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe. Auf 
Wunsch schicken wir Ihnen auch gerne einen Ausdruck dieser Verhaltensregeln per Post. Bitte wenden Sie 
sich dafür an: R+V Versicherung, Datenschutz, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: 
datenschutz@ruv.de 
 
Darüber hinaus erheben, verarbeiten und nutzen wir im Rahmen der rechtlichen Zulässigkeit Ihre Daten zum 
Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Dieser Nutzung Ihrer Daten können Sie 
jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Werbewidersprüche können Sie jederzeit auch 
per E-Mail an ruv@ruv.de richten. 
 
Daneben werden Ihre Daten im Rahmen der datenschutzrechtlichen Vorgaben gegebenenfalls auch zu 
anderen Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt, die nicht im direkten Zusammenhang mit dem 
Versicherungsvertrag stehen. 
Beispielsweise können dies sein: 
- Prüfung und Optimierung von Verfahren elektronischer Datenverarbeitung 
- Zusammenstellungen unternehmensinterner und rechtlich zulässiger unternehmensübergreifend 

verwendeter Daten 
- Allgemeine Tarifkalkulationen 
- Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten 
 
 

2.  Datenübermittlung an Dritte 

Im Rahmen des Versicherungsvertrags kann es in einigen Fällen zu einer Datenübermittlung an Dritte 
kommen. 
Dies können insbesondere sein: 
 
a) Rückversicherer 
Wir geben in bestimmten Fällen, z. B. bei Großrisiken oder -schäden, einen Teil der durch den 
Versicherungsvertrag übernommenen Risiken an Rückversicherer weiter. Hier kann es notwendig sein, 
dem Rückversicherer entsprechende versicherungstechnische Angaben mitzuteilen. 
 
b) Versicherungsvermittler 
Sofern Sie im Rahmen Ihrer Versicherungsangelegenheiten durch einen Vermittler betreut werden, teilen wir 
diesem jene allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten mit, die zur Beratung und Betreuung 
notwendig sind. Wenn Sie nach Vertragsabschluss nicht mehr durch den ursprünglichen Vermittler betreut 
werden wollen, können Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Ein solches 
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Widerspruchsrecht besteht auch, falls der Vermittlerwechsel aus anderen Gründen erfolgen muss, z. B. 
Ausscheiden des Vermittlers. Hierüber informieren wir Sie gesondert. Wir können Ihnen in diesen Fällen 
beispielsweise eine Betreuung durch einen anderen Vermittler anbieten. 
 
c) Datenübermittlung an andere Versicherer 
Als Antragsteller sind Sie verpflichtet, uns die Fragen im Rahmen des Versicherungsantrags vollständig und 
wahrheitsgemäß zu beantworten. Im Rahmen der Risikoprüfung kann es zur Überprüfung von 
Schadenfreiheitsrabatten, insbesondere der Schadenfreiheitsklassen in der Kfz-Haftpflichtversicherung und 
Vollkaskoversicherung, sowie zur Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder 
Versicherten notwendig sein, Informationen mit einem Vorversicherer auszutauschen. 
Auch bei der Übertragung von Ansprüchen auf Altersvorsorge bei Anbieter- oder Arbeitgeberwechsel oder 
der Übertragung von Altersrückstellungen in der Krankenversicherung auf den neuen Versicherer kann ein 
Datenaustausch zwischen dem Vorversicherer und seinem nachfolgenden Versicherer notwendig sein. 
Außerdem müssen in bestimmten Fällen, z. B. Mehrfachversicherungen, gesetzlichem Forderungsübergang 
und bei Teilungsabkommen, personenbezogene Daten unter den Versicherern ausgetauscht werden. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos, oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag. 
Der Datenaustausch wird dokumentiert. 
 
d) Zentrale Hinweissysteme 
Bei Prüfung eines Antrags oder Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, weiteren 
Aufklärung des Sachverhalts oder Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten. Die Versicherungswirtschaft nutzt zur genaueren Risiko- und 
Leistungsfalleinschätzung das Hinweis- und Informationssystem (HIS), das derzeit die informa HIS GmbH 
betreibt. Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 
 
Die Aufnahme in dieses Hinweis- und Informationssystem und dessen Nutzung erfolgt nur zu Zwecken, die 
mit dem System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Nicht alle 
Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe nehmen am Hinweis- und Informationssystem teil. 
 
Schaden 
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie 
Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug hindeuten könnten und daher näher geprüft werden müssen. 
Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder eine Sache, z. B. 
ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden 
oder z. B. das Schadenbild mit der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer 
müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unreparierte Vorschäden hatte oder 
schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Deshalb melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden erlitten haben, gestohlen worden sind und im Falle von Abrechnungen ohne 
Reparaturnachweis. 
Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten 
wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, benachrichtigen wir Sie in jedem Fall darüber. 
 
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder Regulierung eines Schadens 
richten wir Anfragen zur Person oder Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der 
Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, genauere Angaben 
zum Sachverhalt von den Versicherern zu erfragen, die Daten an das HIS gemeldet haben. Auch diese 
Ergebnisse speichern wir, soweit sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch 
dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall beantworten und 
daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen. 
 
Rechtsschutz 
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken, z. B. Verträge 
mit ungewöhnlich häufig gemeldeten Rechtsschutzfällen. Sollten wir Sie an das HIS melden, 
benachrichtigen wir Sie darüber. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags 
richten wir Anfragen zu Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Erhalten wir 
einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen zusätzliche 
Informationen zum konkreten Grund der Meldung benötigen. 
 
Soweit es zur Sachverhaltsaufklärung erforderlich ist, können im Leistungsfall auch Daten zwischen dem in 
das HIS meldenden und dem abrufenden Versicherungsunternehmen ausgetauscht werden. Der 
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Datenaustausch wird dokumentiert. Die Betroffenen werden über den Austausch informiert, wenn er nicht 
zum Aufklären von Widersprüchlichkeiten erfolgt. 
 
e) Kfz-Zulassungsstelle 
Beim Abschluss einer Kfz-Versicherung sowie bei allen sonstigen versicherungsrelevanten 
Zulassungsvorgängen (z. B. Ab- oder Ummeldung, Wohnortwechsel) ist es erforderlich, personenbezogene 
Daten mit der Kfz-Zulassungsstelle auszutauschen. Dies ist z. B. der Fall, wenn Sie eine von uns erteilte 
elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) bei der Kfz-Zulassungsstelle vorlegen, um ein Kfz 
zuzulassen. 
 
f) Auftragnehmer und Dienstleister 
Ebenfalls im Internet können Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de Listen der Auftragnehmer und 
Dienstleister abrufen, zu denen nicht nur vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen. 
 
Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an: R+V 
Versicherung, Datenschutz, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 
Sofern an Dienstleister nicht lediglich streng weisungsgebundene „Hilfsfunktionen“ ausgelagert werden, 
sondern Dienstleister weitergehende Tätigkeiten mit einer gewissen Eigenständigkeit erbringen, liegt in 
datenschutzrechtlicher Hinsicht eine sogenannte Funktionsübertragung vor. Typische Beispiele hierfür sind 
Sachverständige, Wirtschaftsprüfer oder medizinische Dienstleister im Assistance-Bereich. 
Sofern Sie geltend machen können, dass aufgrund Ihrer persönlichen Situation Ihr schutzwürdiges Interesse 
das Interesse des übermittelnden Versicherungsunternehmens überwiegt, haben Sie für die 
Datenübermittlung bei Funktionsübertragungen ein Widerspruchsrecht. Dies kann beispielsweise dann der 
Fall sein, wenn im Zusammenhang mit einem zurückliegenden Versicherungsfall durch ein rechtskräftiges 
Gerichtsurteil festgestellt wurde, dass ein bestimmter Sachverständiger Ihren Sachverhalt falsch begutachtet 
hat und im konkreten Fall eine Wiederholungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann. Es ist dagegen 
nicht ausreichend, wenn Sie ohne Angabe besonderer Gründe keine Datenübermittlung an Dienstleister 
generell oder einen bestimmten Dienstleister wünschen. Funktionsübertragungen finden Sie in der oben 
genannten Dienstleisterliste. 
 
g) Zentralisierte Datenverarbeitung innerhalb der R+V Versicherungsgruppe 
Innerhalb der R+V Versicherungsgruppe sind einzelne Bereiche zentralisiert, wie das Inkasso oder die 
Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse gegebenenfalls nur einmal gespeichert, auch wenn Sie 
Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen. Auch Ihre Versicherungsnummer, die 
Art der Verträge, gegebenenfalls Ihr Geburtsdatum, Ihre Bankverbindung mit IBAN und BIC sowie die 
Mandatsreferenz (verbunden mit der Gläubiger-Identifikationsnummer ermöglicht diese eine eindeutige 
Identifizierung des Mandats) werden in einer zentralen Datensammlung geführt; d. h. Ihre allgemeinen 
Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten. 
Dabei sind so genannte Stammdaten, z. B. Name, Adresse, Kundennummer, IBAN, BIC und die 
Mandatsreferenz, Versicherungsschein-Nummer und vergleichbare Identifikationsdaten von allen 
Unternehmen der Gruppe einsehbar. Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet und 
bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Ansprechpartner genannt werden. Auch Geldeingänge 
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 
 
Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten sind dagegen nur von den zuständigen 
Unternehmen der Gruppe abfragbar. Gesundheitsdaten bleiben unter ausschließlicher Verfügung der 
jeweiligen Unternehmen. 
 
Eine Datenübermittlung kann zwischen folgenden Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe 
erfolgen: 
R+V Versicherung AG 
R+V Allgemeine Versicherung AG 
R+V Direktversicherung AG 
R+V Gruppenpensionsfonds-Service GmbH* 
R+V Krankenversicherung AG  
R+V Lebensversicherung AG 
R+V Lebensversicherung a.G. 
R+V Luxembourg Lebensversicherung S.A., Niederlassung Wiesbaden 
R+V Pensionsfonds AG 
R+V Pensionskasse AG 
R+V Pensionsversicherung a.G. 
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R+V Rechtsschutz-Schadenregulierungs-GmbH* 
R+V Service Center GmbH* 
R+V Treuhand GmbH* 
RUV Agenturberatungs GmbH* 
Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. 
KRAVAG-HOLDING Aktiengesellschaft 
KRAVAG-ALLGEMEINE Versicherungs-AG 
KRAVAG-LOGISTIC Versicherungs-AG 
KRAVAG-SACH Versicherung des Deutschen Kraftverkehrs VaG 
KRAVAG und SVG Assekuranz Vertriebs- und Bearbeitungszentrum GmbH* 
KRAVAG Umweltschutz und Sicherheitstechnik GmbH (KUSS)* 
Condor Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft 
Condor Dienstleistungs-GmbH* 
R+V Dienstleistungs-GmbH* 
. 

Pension Consult Beratungsgesellschaft für Altersvorsorge mbH* 
carexpert Kfz-Sachverständigen GmbH* 
CHEMIE Pensionsfonds AG 
compertis Beratungsgesellschaft für betriebliches Vorsorgemanagement mbH* 
UMB Unternehmens-Managementberatungs GmbH* 
 
* Dieses Unternehmen ist Dienstleister der beigetretenen Unternehmen der R+V Versicherungsgruppe und 
kann daher auf personenbezogene Daten zugreifen. 
 
Die jeweils aktuelle Liste der an der zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmenden Unternehmen können 
Sie unter www.code-of-conduct.ruv.de abrufen. Auf Wunsch schicken wir Ihnen gerne einen Ausdruck dieser 
Listen per Post. Bitte wenden Sie sich dafür an: R+V Versicherung, Datenschutz, Raiffeisenplatz 1, 65189 
Wiesbaden, E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 
h) Leasing- und Kreditgeber 
Sofern Sie im Rahmen von Leasing- oder Kreditverträgen Sachversicherungsverträge mit R+V abschließen, 
wird der Leasing- bzw. Kreditgeber auf Anfrage darüber informiert, dass ein entsprechender 
Versicherungsschutz besteht und er im Zusammenhang mit Kündigungen, Zahlungsverzug und 
Schadenfällen als Drittberechtigter erfasst ist. 
Er wird auch über Versicherungssummen sowie bestehende Selbstbeteiligungen informiert, damit er sein 
finanzielles Ausfallrisiko beurteilen kann.  
 
 

3. Rechte der Betroffenen 

Über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten können Sie Auskunft beantragen. Darüber hinaus können Sie 
die Berichtigung Ihrer Daten verlangen, wenn diese unrichtig oder unvollständig sind. Ansprüche auf 
Löschung oder Sperrung Ihrer Daten können bestehen, wenn deren Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
sich als unzulässig oder nicht mehr erforderlich erweist. Diese Rechte können Sie geltend machen bei: R+V 
Versicherung, Datenschutz, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden, E-Mail: datenschutz@ruv.de 
 
 

4. Datenerhebung ohne Mitwirkung der Betroffenen 

Soweit Sie uns in Ihrer Eigenschaft als Versicherungsnehmer personenbezogene Daten Dritter (z. B. 
versicherte Personen, Bezugsberechtigte, Geschädigte, Zeugen etc.) mitteilen, sind Sie verpflichtet, diese 
hierüber zu informieren. Dies gilt auch unabhängig davon, ob das Versicherungsunternehmen selbst eine 
Informationspflicht trifft. 
 
 

5. Einholung von Bonitätsinformationen 

R+V wird im Rahmen des Antrags auf Abschluss einer Kfz-Haftpflichtversicherung Ihre hierfür erforderlichen 
Daten (Name, Vorname, Firmenbezeichnung, Anschrift, Geburtsdatum) an die infoscore Consumer Data 
GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden übermitteln, um Informationen zu Ihrem bisherigen 
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Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Nutzung 
von Anschriftendaten zu erhalten. 
Eine Bonitätsauskunft wird aufgrund des berechtigten Interesses bei Abschluss einer Kfz-
Haftpflichtversicherung im Hinblick auf das bei dieser Pflichtversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko 
(Direktanspruch des Geschädigten) eingeholt. Die Pflichtversicherung sowie die Eintrittspflicht ergeben sich 
aus dem 1. Abschnitt Pflichtversicherungsgesetz für Kraftfahrzeughalter (PflVG) und aus Teil 2, Kapitel 1, 
Abschnitt 2 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
 
Bei Anträgen oder Angeboten zum Abschluss einer Kautionsversicherung, einer Kreditversicherung oder 
einer Vertrauensschadenversicherung und während der Laufzeit eines dieser Verträge übermittelt R+V Ihre 
personenbezogenen Daten (Firma, Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum). Unsere Partner sind  
 
infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
informa Solutions GmbH, Rheinstraße 99, 76532 Baden-Baden 
SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden 
Creditreform Wiesbaden Hoffmann KG, Adolfsallee 34, 65185 Wiesbaden 
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstraße 18, 22761 Hamburg 
Prof. Schumann Analyse GmbH, Weender Landstraße 23, 37073 Göttingen 
Deutsche Bank AG, Zentrale Auskunftei, 20079 Hamburg 
Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt 
KSV1870 Information GmbH, Wagenseilgasse 7, 1120 Wien, Österreich 
 
Dies geschieht, um Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf 
Basis mathematisch-statistischen Verfahren unter Nutzung von Anschriftendaten zu erhalten. Eine 
Bonitätsauskunft wird aufgrund des berechtigten Interesses bei Abschluss und während der Durchführung 
dieser Versicherungsverträge im Hinblick auf das bei der Kautions-, Kredit- und 
Vertrauensschadenversicherung bestehende finanzielle Ausfallrisiko der R+V Allgemeine Versicherung AG 
eingeholt. 
 
Falls Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten wünschen, die die Auskunftei gespeichert hat, 
wenden Sie sich bitte direkt an die beauftragte Auskunftei. 

 


